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10 Jahre nach Inkrafttreten des Psycho-
therapeutengesetzes haben die beiden 
Heilberufe der Psychologischen Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten einen festen Platz 
in der Gesundheitsversorgung. Nach nur 
10 Jahren möchte man sagen, wenn man 
an die jahrzehntelangen Diskussionen 
über eine gesetzliche Regelung vor 1999, 
an die heftigen Kontroversen und Rivalitä-
ten zwischen den Berufsverbänden und 
verfahrensspezifischen Fachgesellschaften 
zurückdenkt.

Die Art der Einbindung der Psychothera-
peuten in die bestehenden berufs- und 
sozialrechtlichen Strukturen war und ist ein 
gesellschaftspolitisches Erfolgsmodell: Mit 
den Psychotherapeutenkammern wurden 
berufsrechtliche Organisationen mit ho-
heitlichen Aufgaben wie der Aufsicht über 
die Einhaltung der spezifischen Berufs-
pflichten geschaffen. Mit der sozialrecht-
lichen Integration in die Kassenärztlichen 
Vereinigungen wurde die Einheit der psy-
chotherapeutischen Versorgung der Be-
völkerung gewährleistet. Während es den 
beiden neuen Heilberufen damit ermög-
licht wurde, in den Kammern eine eigene 
berufliche Identität neben den etablierten 
Heilberufen zu entwickeln, sind sie im Be-
reich der GKV gezwungen, sich mit den 
ärztlichen Standesvertretern auseinander-
zusetzen und zu einigen. Diese zweifache 
Chance, in beiden Rechtsbereichen eine 
eigene professionelle Identität zu entwi-
ckeln, wurde von den Psychotherapeuten 
mit großem Erfolg genutzt. Eine Einschät-
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zung, die sowohl von der Politik wie den 
anderen Heilberufen anerkennend geteilt 
wird.

Es war und ist der Wille des Gesetzgebers, 
dass die Psychotherapeutenschaft Einfluss 
auf die Entwicklung der Gesundheitsver-
sorgung nimmt, sowohl auf die Gesetz-
gebung als auch auf deren Umsetzung in 
Richtlinien und Verordnungen. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass dieser wachsen-
de Einfluss nicht immer von allen Akteuren 
ungeteilt begrüßt wird. Unbestritten ist der 
erworbene Ruf der Psychotherapeuten-
kammern, dass sie sich mit sachlichen 
und fachlich fundierten Argumenten an 
den gesundheitspolitischen Diskursen be-
teiligen und sich populistischen, allzu sehr 
von eigenen partikularen Interessen gelei-
teten Stellungnahmen enthalten. So wur-
den die Psychotherapeutenkammern auf 
der Landes- wie auf der Bundesebene zu 
Fürsprechern der Menschen, die von einer 
psychischen Erkrankung oder deren Fol-
gen betroffen sind, indem sie warnend auf 
die Bedingungen hinweisen, unter denen 
psychische Erkrankungen entstehen und 
indem sie über Defizite in der präventiven, 
kurativen und rehabilitativen Versorgung 
aufklären und Vorschläge für eine Verbes-
serung der Versorgung unterbreiten.

10 Jahre Psychotherapeutengesetz sind 
nicht nur Anlass zu Rückblick und -besin-
nung, sondern verpflichten auch dazu, 
einen gesundheitspolitischen Ausblick auf 
den zukünftigen Beitrag der Psychothera-
peuten zur Gesundheitsversorgung und 

damit auf die Entwicklung der Psychothe-
rapie in Deutschland – soweit überschau-
bar – zu entwerfen.

Versorgung psychisch 
kranker Menschen

Psychotherapie allein oder in Kombination 
mit Pharmakotherapie ist unter Evidenzge-
sichtspunkten für die meisten Menschen 
mit psychischen Störungen und für viele 
Menschen mit körperlichen Erkrankungen 
der geeignete Behandlungsansatz. Die Be-
darfsplanung für den ambulanten Bereich 
nimmt den Versorgungsbedarf nicht zur 
Kenntnis. Was sich schon daran zeigt, dass 
im ländlichen Bereich der Versorgungsbe-
darf mit Psychotherapie neunmal geringer 
veranschlagt wird als in Ballungszentren. Das 
führt folgerichtig insbesondere in ländlichen 
Regionen zu einer gravierenden Unterversor-
gung. Symptome für diese Unterversorgung 
sind die langen Wartezeiten auf einen Be-
handlungsplatz und die große Zahl der un-
behandelten, aber gleichwohl als krank und 
damit als behandlungsbedürftig diagnosti-
zierten Patienten, erhöhte AU-Zeiten und die 
Zunahme stationärer Behandlungen.

Bedarfsplanung

Sowohl in der ambulanten als auch in der 
stationären Versorgung fehlen Psychothe-
rapeuten. Dabei haben Psychotherapeu-
ten kein Nachwuchsproblem. Viele junge 
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Menschen entscheiden sich trotz schwie-
riger Ausbildungsbedingungen für den Be-
ruf des Psychotherapeuten. Einen Mangel 
an Psychotherapie gibt es aufgrund rest-
riktiver Zulassungsbedingungen, einseitig 
pharmakologischer Orientierung und feh-
lender ökonomischer Anreize für eine Nie-
derlassung in strukturschwachen Gebieten 
bzw. sozialen Brennpunkten.

Die Bedarfsplanung muss so weiterent-
wickelt werden, dass an evidenzbasierten 
Leitlinien orientierte Versorgung mög-
lich wird. Sie sollte sektorenübergreifend 
ausgerichtet werden, um auch die Kran-
kenhausversorgung insbesondere im ta-
gesklinischen und ambulanten Bereich 
zu berücksichtigen. Außerdem sollte die 
Bedarfsplanung, um dem Nebeneinander 
von Kollektiv- und Selektivvertragssystem 
gerecht zu werden, verbindliche und prüf-
bare Vorgaben für Vertragspartner bieten, 
die die Entstehung von Versorgungslücken 
verhindern können.

Morbiditätsbedingte 
Gesamtvergütung

Die Gesundheitspolitik war sich beim 
GKV-WSG darin einig, dass die Entwick-
lung der Gesamtvergütung – also das für 
die ambulante vertragsärztliche Versor-
gung zur Verfügung stehende Geld – die 
Morbiditätsentwicklung der Versicherten 
widerspiegeln soll. Das dafür eingesetz-
te Klassifikationssystem kann jedoch den 
Versorgungsbedarf psychisch kranker 
Menschen nicht adäquat abbilden. Psy-
chische Krankheiten werden infolge der 
bestehenden Unterversorgung nicht bzw. 
unzureichend diagnostiziert oder bleiben 
trotz einer Diagnose durch den Hausarzt 
unbehandelt. Der Behandlungsbedarf 
psychisch kranker Menschen wird durch 
die Unterversorgung also strukturell un-
terschätzt – dieselbe damit zementiert. 
Die Klassifikationssysteme bauen zudem 
auf der de facto stattfindenden Versor-
gung auf. Sie sind blind u. a. für veränder-
te Behandlungskonzepte mit einer stärke-
ren Berücksichtigung der Psychotherapie, 
wie sie z. B. in evidenzbasierten Leitlinien 
für viele psychische, aber auch für eini-
ge körperliche Erkrankungen empfohlen 
werden.

Sorgfältig zu prüfen ist daher eine Korrektur 
des § 87a Abs. 3 SGB V. Psychotherapeu-
tische Leistungen könnten außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
honoriert werden. Dies wäre möglich, da 
die antrags- und genehmigungspflichtigen 
Leistungen auf gesicherter Indikations-
stellung und Genehmigung der Kranken-
kassen beruhen. Die weiteren psychothe-
rapeutischen Leistungen werden durch 
die Kontingente bzw. Kapazitätsgrenzen 
höchst effektiv in der Menge begrenzt. 
Eine zusätzliche Mengensteuerung psy-
chotherapeutischer Leistungen durch ihre 
Einbeziehung in die morbiditätsbedingte 
Gesamtvergütung ist kontraproduktiv.

Differenzierung der 
psychotherapeutischen 
Versorgung

Je nach Alter, Geschlecht, sozialer Schicht 
und auch Schwere der psychischen oder 
körperlichen Erkrankung muss der Zugang 
zum Versorgungssystem unterschiedlich 
gestaltet werden. Gemeinsam mit den 
Patienten sind Behandlungsmöglichkeiten 
zu finden, die fachlichen Anforderungen 
entsprechen und den Präferenzen der 
Patienten gerecht werden. Verstärkt wird 
es künftig gestufte, nach Schweregrad, 
Behandlungsbedarf und Indikation diffe-
renzierte Versorgungsangebote geben. 
Diese reichen von Selbstmanagement und 
Selbsthilfe über eine qualitätsgesicherte 
psychosomatische Grundversorgung, Ein-
zel- bzw. Gruppenpsychotherapie bis hin 
zur Versorgung durch sektorenübergreifend 
arbeitende, multiprofessionelle Behandler-
netze. Diese multiprofessionelle, sektoren-
übergreifende Kooperation funktioniert, 
wenn sie auf evidenzbasierten, multipro-
fessionell entwickelten Leitlinien basiert. 
Hierarchische Strukturen, die immer noch 
von einzelnen Gesundheitsberufen gefor-
dert bzw. verteidigt werden, sind der Sache 
nicht dienlich.

Multiprofessionelle Kooperation erfordert 
politische Weichenstellungen und die Er-
arbeitung der fachlichen Grundlagen. Dies 
sind insbesondere:

Das Kompetenzprofil der Psychologi-��

schen Psychotherapeuten und Kinder- 
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und Jugendlichenpsychotherapeuten 
rechtfertigt ein breiteres Tätigkeitsspekt-
rum als derzeit. Psychotherapeuten sind 
qualifiziert, um z. B. Leitungsfunktionen 
in psychiatrischen Institutsambulanzen, 
Tageskliniken und psychotherapeutisch 
ausgerichteten Stationen bzw. Behand-
lungsteams zu übernehmen.

Ein Medizinisches Versorgungszentrum, ��

in dem Angehörige unterschiedlicher 
Gesundheitsberufe, die an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig 
sind, sollte zukünftig auch allein durch 
einen Psychologischen Psychothera-
peuten oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten geleitet werden 
können (§ 95 Abs. 1 Satz 4 SGB V).

Ebenso sollten Psychotherapeuten ��

genauso wie Ärzte Arbeitgeber für die 
anderen an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Berufsgruppen 
sein können (§ 95 Abs. 9 SGB V).

Notwendig ist auch eine Relativierung ��

des ärztlichen Verordnungs- und Über-
weisungsvorbehalts (§  73 SGB V). 
Die Verordnung von Heilmitteln, wie 
z.  B. Logopädie und Ergotherapie, die 
Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit 
sowie die Überweisung in ein Kranken-
haus gehören zum Kompetenzprofil der 
Psychotherapeuten. Ob auch die Ver-
ordnung von Medikamenten zukünftig 
zum Kompetenzprofil der Psychothera-
peuten gehören soll, erfordert weitere 
Diskussionen.

Psychotherapeuten sind, auch aufgrund ��

ihrer sozialwissenschaftlichen Grundaus-
bildung, Fachleute für Prävention und 
Rehabilitation. Der Nutzen von Psycho-
therapie als präventive und rehabilitative 
Gesundheitsleistung ist vielfach belegt. 
Zu ihrer Anwendung bedarf es jedoch 
einer Klarstellung vor allem im Psycho-
therapeutengesetz und im § 73 SGB V.

Versorgungsforschung

Pragmatische Vorschläge und zielorientierte 
politische Weichenstellungen setzen Ver-
sorgungsforschung voraus. Versorgungsfor-
schung wird die Routinedaten der Kranken-
häuser, der Kassenärztlichen Vereinigungen 
und der Krankenkassen nutzen, um den 
Versorgungsbedarf ermessen zu können. 

Das Ausmaß von Unter- und Fehlversor-
gung, das jeder einzelne Psychotherapeut 
tagtäglich in der Praxis oder Klinik sieht, wird 
sich in den Daten der Versorgungsforschung 
allerdings nur widerspiegeln, wenn die Be-
funde auch im Behandlungsverlauf genauer 
dokumentiert werden, ohne einer weiteren 
Stigmatisierung Vorschub zu leisten oder 
den Datenschutz zu gefährden. Hierfür den 
Weg zwischen Skylla und Charybdis zu fin-
den, bedarf noch intensiver Diskussion in 
der Psychotherapeutenschaft.

Insbesondere wird Versorgungsforschung, 
die Ablauf und Ergebnisse der Behand-
lungen untersucht und patientenorientiert 
aufbereitet, die zentrale Voraussetzung 
dafür, dass Patienten sich zwischen ver-
schiedenen Versorgungsalternativen ent-
scheiden können. Diesem Informationsbe-
dürfnis der Patienten kann die Profession 
erst Rechnung tragen, wenn angemessene 
Mittel für Versorgungsforschung aus Steu-
ermitteln, aber auch von den Kostenträ-
gern zur Verfügung gestellt werden. Nur so 
lässt sich verhindern, dass die Finanzkraft 
einzelner Interessensgruppen darüber ent-
scheidet, wie viel und welche Versorgungs-
transparenz entsteht.

Morbiditätsorientierter 
Risikostrukturausgleich

Einen Wettbewerb um „gute Risiken“ darf 
es in der solidarischen Krankenversicherung 
nicht geben. Darum ist es aus Sicht der Psy-
chotherapeuten von zentraler Bedeutung, 
die Anreize für einen solchen Wettbewerb 
gering zu halten. Eine zentrale Rolle spielt 
dabei der morbiditätsorientierte Risikostruk-
turausgleich. Eine Ausdehnung dieses Aus-
gleichs auf das Gesamtspektrum der Mor-
bidität ist aus Sicht der Psychotherapeuten 
notwendig. Dies setzt eine möglichst wenig 
manipulationsanfällige Handhabung des 
Morbi-RSA voraus. Die Profession ist bereit, 
hierzu ihren Beitrag zu leisten.

Gesellschaftliche 
Verantwortung

Für das Gesundheitssystem werden elf 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts ver-

wendet. Circa 4,9 Mio. Menschen finden 
Arbeit im Gesundheitswesen. Trotz der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung gelten 
im Gesundheitssystem die Spielregeln 
des Wettbewerbs nur eingeschränkt. Das 
Gesundheitssystem wird in erster Linie 
über Gesetze sowie Richtlinien und Ver-
träge der gemeinsamen Selbstverwaltung 
gesteuert. Die Alternative, eine marktwirt-
schaftliche Steuerung des Systems, ginge 
zu Lasten besonders vulnerabler Pati-
enten, zu denen auch psychisch kranke 
Menschen zählen.

In letzter Instanz bleibt die Finanzierbarkeit 
der solidarischen Absicherung des Krank-
heitsrisikos aber davon abhängig, dass der 
einzelne Psychotherapeut oder Arzt neben 
seiner vorrangigen Sorge um seinen Pa-
tienten seiner Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft gerecht wird. Bei jedem 
Patienten muss er prüfen, wann der dia-
gnostische und therapeutische Aufwand 
jenseits der Grenzen wirtschaftlicher Rati-
onalität liegt und ob er sich mit Blick auf 
die Solidargemeinschaft der Versicherten 
rechtfertigen lässt.

In Deutschland haben Patienten weit-
gehend unabhängig von Einkommen 
und sozialer Schicht einen direkten Zu-
gang zur medizinischen Versorgung. Vo-
raussetzung hierfür ist die solidarische 
Absicherung des Krankheitsrisikos. Von 
Legislaturperiode zu Legislaturperiode 
entscheidet die Gesundheitspolitik neu, 
wie die Balance zwischen Solidarität und 
Eigenverantwortung gestaltet wird. Mehr 
Eigenverantwortung meint in der Regel: 
höhere Zusatzbeiträge zur GKV, höhere 
Praxisgebühren und höhere Zuzahlungen. 
Kostenerstattung ist eine Alternative zum 
Sachleistungsprinzip, welche die Option 
in sich birgt, über die Kostenerstattungs-
sätze der GKV hinaus die Patienten direkt 
an den Behandlungskosten zu beteiligen. 
Gerade für Menschen mit mittlerem und 
niedrigem Einkommen wachsen damit 
die finanziellen Hürden für eine Inan-
spruchnahme des Gesundheitssystems. 
Dies ist ab einem bestimmten Punkt 
kein mit dem Solidarprinzip vereinbarer 
Weg. Die Psychotherapeutenschaft sieht 
sich daher in der gesellschaftspolitischen 
Verantwortung, ihren Beitrag zur Akzep-
tanz einer solidarischen Absicherung des 
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Krankheitsrisikos zu leisten und für Solida-
rität zwischen Alten und Jungen, Kranken 
und Gesunden, Frauen und Männern, Fa-
milien und Alleinstehenden zu werben.

Woher nehmen Psychotherapeuten die 
Berechtigung, sich in zwar durchwegs kon-
struktiver, aber immer wieder auch kriti-
scher Weise in die gesundheitspolitischen 
Debatten einzumischen? Hierfür gibt es 
mindestens zwei Gründe:

Psychotherapeuten verfügen im Ver-��

gleich zu den anderen Gesundheitsbe-
rufen mit ihrem Psychologie- bzw. dem 
Pädagogikstudium über eine besondere 
wissenschaftliche Qualifikation, die sich 
– etwa im Unterschied zum Arztberuf 
– zuerst an sozial- und gesellschaftswis-
senschaftlich geprägten Menschenbil-
dern und Handlungstheorien orientiert. 
Ein beziehungsorientiertes und soziales, 
also weniger biologisches Verständnis 
von Gesundheit und Krankheit steht der 
berechtigten Forderung nach Wirksam-
keitsnachweisen für die Behandlungs-
methoden keineswegs entgegen.

Das Psychotherapeutengesetz kann als ��

politische Umsetzung des Willens der 
Menschen interpretiert werden, seeli-
sche Erkrankungen nicht ausschließlich 
biologisch, sondern psychotherapeu-
tisch – als Resultat einer dysfunktio-
nalen Beziehung eines Menschen zu 
seiner sozialen Umwelt – zu verstehen 
und zu behandeln. Diesen Stand des 
psychotherapeutischen Wissens gilt es 
zu bewahren, für die stetige Weiterent-
wicklung der Psychotherapie und ihrer 
Behandlungsmethoden zu mehren 
und in die Ausbildung zu implementie-
ren. Die Psychotherapeutenschaft hat 
als ihre Entwicklungsaufgabe die Ver-
besserung der Versorgung psychisch 
kranker Menschen übernommen. Sie 
wird unter Nutzung des gesetzlich 
vorgegebenen Rahmens hierzu auch 
in Zukunft aus ihrem professionellen 
Selbstverständnis heraus wissenschaft-
lich begründete Vorschläge und Kon-
zepte entwickeln.

Psychotherapeuten verstehen sich als ��

freier Beruf, der (auch dann, wenn er 
in einem Beschäftigungsverhältnis wei-
sungsgebunden ausgeübt wird) dem 

Wohl des Patienten und dem Gemein-
wohl, sich selbst und seiner Berufsord-
nung verpflichtet und verantwortlich ist. 
Dabei ist die Freiberuflichkeit keines-
wegs unvereinbar mit Wirtschaftlich-
keitsüberlegungen.

Die uneigennützige Fürsorge für Kranke 
und Hilfsbedürftige gehört seit den Anfän-
gen des Christentums zu denjenigen Wer-
ten, die unsere Gesellschaft geprägt und 
stabilisiert haben. Heilkunde unter dem 
Zeichen der Karitas kennzeichnet auch 
heute noch das Selbstverständnis der 
freien Heilberufe, auch wenn Werte wie 
Nächstenliebe und Wohltätigkeit von einer 
ungesteuert wachsenden Gesundheits-
wirtschaft überwuchert zu werden drohen. 
Es sollte eine weitere Entwicklungsaufgabe 
des psychotherapeutischen Berufstandes 
werden, die sich verstärkenden wirtschaft-
lichen Anforderungen an Gesundheits-
leistungen (wieder) an berufsethischen 
Geboten auszurichten, deren Folgen für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen 
kritisch zu reflektieren und mit zu beein-
flussen und dabei auch die utilitaristischen 
Entwicklungen in der eigenen Profession 
nicht zu übersehen.
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